
ÜBER BDO LEGAL  
Auf Grund der Kooperation mit 
der BDO AG Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft ist BDO 
Legal in der starken Position, 
Ihnen rechtliche Beratung in 
enger Zusammenarbeit mit 
Experten aus den Bereichen der 
Steuerberatung, Wirtschafts-
prüfung und Advisory anbieten zu 
können. 

Durch unsere kooperative 
Verbindung zum internationalen 
BDO Netzwerk voneinander 
unabhängiger Mitgliedsfirmen 
können wir unseren Mandanten 
dabei für jedes Land und jeden 
Markt maßgeschneiderte Lösun-
gen anbieten bzw. vermitteln. 

Wir von BDO Legal sind für  
unsere Mandanten nicht nur 
externe Berater, sondern stehen 
Ihnen als strategischer Partner bei 
der Steuerung und Umsetzung 
nationaler und internationaler 
Projekte zur Seite. 

KONTAKTIEREN SIE UNS
BDO Legal  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg 

www.bdolegal.de 

IHR ANSPRECHPARTNER

JESKO TRAHMS 
Rechtsanwalt, Partner 
Fachanwalt für Strafrecht 
Tel.: +49 89 74325-234 
jesko.trahms@bdolegal.de

BDO LEGAL BESCHWERDEVERFAHREN  
LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ 
(LKSG)

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Es 
verpflichtet Unternehmen innerhalb ihrer Wertschöpfungsketten menschenrechtliche und 
umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu berücksichtigen. Eine Anforde-
rung stellt die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens dar. 

DAS BESCHWERDEVERFAHREN NACH §8 LKSG

Unternehmen im Anwendungsbereich des LkSG müssen dafür sorgen, dass ein angemessenes 
Beschwerdeverfahren eingerichtet ist. Dieses Verfahren soll ermöglichen, auf menschenrecht-
liche und umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechtsbezogener oder 
umweltbezogener Pflichten hinzuweisen. Die Risiken oder Verletzungen können dabei durch 
das wirtschaftliche Handeln des Unternehmens selbst im eigenen Geschäftsbereich oder eines 
unmittelbaren Zulieferers entstanden sein. Das Beschwerdeverfahren kann vom Unternehmen 
selbst vorgehalten werden oder es kann sich an einem externen Verfahren beteiligen.

Die Anforderungen an das Beschwerdeverfahren nach §8 LkSG:

01
/2

02
3

Einrichtung eines internen 
Meldekanals oder Beteiligung 
an einem externen  
Beschwerdeverfahren

Schriftliche Verfahrensordnung, 
die öffentlich zugänglich ist

Erteilung einer  
Eingangsbestätigung

Öffentliche Bereitstellung klarer 
und verständlicher Informationen 
bezüglich Erreichbarkeit,  
Zuständigkeit und Durchführung 
des Beschwerdeverfahrens

Erörterung des Sachverhalts 
mit dem Hinweisgeber

Gewährleistung einer unpartei-
ischen, unabhängigen und  
weisungsfreien Person zur  
Durchführung des Verfahrens

Ggf. Angebot eines Verfahrens 
zur einvernehmlichen Beilegung

Gewährleistung der Vertraulichkeit 
der Identität und wirksamer 
Schutz vor Benachteiligung  
oder Bestrafung

Jährliche und anlassbezogene Wirksamkeitsüberprüfung des Beschwerdeverfahrens 

weiter auf Seite 2
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DAS BDO LEGAL BESCHWERDEVERFAHREN

Mit dem BDO Legal Beschwerdeverfahren erfüllen Sie die Anforderungen aus dem Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz. Unser digitales Portal ermöglicht die Meldung von Risiken und Verstö-
ßen, ist weltweit erreichbar und rund um die Uhr verfügbar. Die Meldungen werden dabei von 
erfahrenen Rechtsanwälten und Rechtanwältinnen entgegengenommen, nach Relevanz geprüft 
und abschließend zur Klärung an das Unternehmen weitergeleitet. Die hinweisgebende Person 
kann, wenn gewünscht, vollständig anonym bleiben. Mittels eines Code-Systems, besteht aller-
dings auch in diesem Fall die Möglichkeit weiterhin mit der hinweisgebenden Person über unser 
Portal zu kommunizieren. 

Sie haben die Wahl das allgemeine BDO Legal Beschwerdeverfahren zu nutzen oder eine indivi-
duelle Gestaltung des Portals gemäß der Corporate Identity und auch den Ergebnisse Ihrer Risi-
koanalyse vorzunehmen. Neben dem Portal ist auch eine zusätzliche Hotline-Funktion möglich.

Darüber hinaus kann das Team von Sustainability Services von unserem Kooperationspartner 
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Sie mit weiteren Themen rund um das Beschwerde-
verfahren unterstützen, wie zum Beispiel die Erstellung der Verfahrensordnung oder auch der 
Investigation möglicher Fälle, auch mit Hilfe digitaler Methoden. 

Das Portal

IHRE VORTEILE 

 ►Sichere Übermittlung von Hinweisen an Rechtsanwälte und Rechtanwältinnen: vertraulicher 
Umgang mit Informationen und mögliche Zusicherung der Anonymität der hinweisgeben-
den Person 

 ► Langjährige Erfahrungen als Ombudspersonen gewährleisten einen angemessenen Umgang 
mit eingehenden Beschwerden

 ►Unser Service ist (abhängig von der Firmengröße) schon unterhalb der Kosten einer Anwalts-
stunde im Monat darstellbar

 ► Erfüllung aller Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung und Sicherstellung der 
Systemsicherheit validiert durch unabhängige Tests

UNSERE 
KOOPERATIONSPARTNER 

BDO zählt mit über 2.100 
Mitarbeitern in 27 Offices zu 
den führenden Gesellschaften 
für Wirtschaftsprüfung und 
prüfungsnahe Dienstleistun-
gen, Steuerberatung und wirt-
schaftsrechtliche Beratung 
sowie Advisory in Deutschland.

Die BDO AG Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft ist Grün-
dungsmitglied von BDO Inter-
national (1963), der mit heute 
über 111.000 Mitarbeitern in 
164 Ländern einzigen weltweit 
tätigen Prüfungs- und Bera-
tungsorganisation mit europäi-
schen Wurzeln.

Für mehr Informationen zu den 
Sustainability Services der BDO 
kontaktieren Sie gerne Carmen 
Auer.

www.bdo.de

Die BDO DIGITAL GmbH bietet 
ihren Kunden ein umfassendes 
Lösungs- und Leistungsportfolio 
bei der Etablierung und 
Weiterentwicklung von 
digitalen und IT-gestützten 
Unternehmensprozessen an. 

Unsere Teams besitzen 
Kernkompetenzen in Microsoft 
Azure, Microsoft 365, 
Output Management, SAP-
Beratung sowie im agilen 
Projektmanagement. Wir 
begleiten unsere Kunden bei der 
Digitalisierung ihrer Prozesse.

www.bdodigital.deDie Informationen in dieser Publikation haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind allerdings allgemeiner Natur und können im Laufe der Zeit naturgemäß ihre Aktualität 
verlieren. Demgemäß ersetzen die Informationen in unseren Publikationen keine individuelle fachliche Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. BDO übernimmt 
demgemäß auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf Basis der Informationen in unseren Publikationen getroffen werden, für die Aktualität der Informationen im Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme oder für Fehler und/oder Auslassungen.

BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist rechtlich selbständiger Kooperationspartner der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. BDO AG 
Wirtschaftsprüfungs gesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört 
zum internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen. 
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